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Beteiligung nach § 3 (2) und § 4 BauGB 
Bebauungsplan Se 21 und 6. Änderung des FNP  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in den beiden Bauleitplanverfahren trägt der BUND NRW die fol-
genden Anregungen und Bedenken vor:  
 
Die Planung weist erhebliche Konflikte und methodische Defizite bei der Bewältigung der 
Artenschutzkonflikte auf.  
 
Die Vogeldaten von 2013 sind im Jahr 2020 nicht mehr aktuell und daher auch nicht als 
Basis einer Planung heranzuziehen. Tatsächlich liegen für den Raum aktuelle Nachweise 
für Wachtel, Kiebitz und Rebhuhn (sowie Feldlerche und Bluthänfling) vor. Betroffen sind 
also gerade die Arten, die landesweit dramatisch zurückgehen.  
Es ist erforderlich, die aktuellen Daten bei ornitho.de und der Biologischen Station abzu-
fragen bzw. neue, belastbare Daten selbst zu erheben und die Planung an diesen Daten 
auch auszurichten.   
 
Der Untersuchungsraum für die Kartierung von Arten muss den absehbaren Wirkraum ei-
ner Planung einschließen. Die Wirkung der Bebauung und insbesondere der Straße greift 
aber weit in die Umgebung aus. Der bisherige Untersuchungsraum ist daher nicht geeig-
net, die für die Planung notwendige Klärung möglicher Konfliktlagen überhaupt nur zu er-
fassen. Daraus entsteht auf jeden Fall ein Abwägungsmangel.  
Zur Wirkung von Straßen auf die Vogelarten liegen umfangreiche Grundsatzwerke des 
Bundesministeriums für Verkehr vor (z.B. „Arbeitshilfe Vögel und Straßen“, 2015). Wir-
kungspfade sind unter anderem auch der Lärm und die Scheuchwirkung der Fahrzeuge, 
aber natürlich auch direkte Kollisionen mit Tieren.  
Bäume entlang der Straße verschärfen die negative Wirkung auf die betroffenen Arten 
Kiebitz und Rebhuhn zusätzlich.  
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Beim Steinkauz ist das gesamte Nahrungsgebiet essentielle und damit geschützte Le-
bensstätte. Es ist daher notwendig, die Betroffenheit dieser Art weiter zu klären.  
 
Ein großer Teil der negativen Wirkung der Planung geht von der Straße L 190n aus. Sie 
sollte in der Planung auf jeden Fall entfallen oder hilfsweise unmittelbar am bestehenden 
Siedlungsrand geführt und dort ggf. über Lärmschutzwände zur Siedlung (und zur Land-
schaft?) hin abgegrenzt werden. Auch eine Tieflage der Straße wäre ggf. zu erwägen, 
wenn auf die Trassenführung nicht verzichtet werden sollte. 
Die Straße an den Siedlungsrand heranzurücken und den Lärmschutz technisch zu lösen, 
entspricht auch dem Gebot, mit Freiraum und Boden schonend umzugehen. Eine kompak-
te Lösung ist daher sinnvoll.  
 
Da die Straßenplanung mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen kollidiert und hier 
eine Neuplanung erforderlich ist, sollten der FNP (6. Änderung) und der B-Plan (Se 21) 
grundsätzlich überarbeitet oder ganz aufgegeben werden. Die Darstellung von Siedlungs-
fläche im Regionalplan ist stets mit dem Vorbehalt verbunden, dass andere Belange im 
weiteren Konkretisierungsprozess nicht entgegenstehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen:  
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